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Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer  
Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie 
 
Teil 1 : Allgemeiner Teil 

 
Datum der Kontrolle 31.05.2017 

Anlagenbezeichnung Anlage zur sonstigen Behandlung 
und zeitweiligen Lagerung von 

nicht gefährlichen Abfällen 

Zulassungsbehörde Landesverwaltungsamt Sachsen-
Anhalt 

 
 

Betreiberdaten : 
 

Name BEB Burgenland 
Ersatzbrennstoff GmbH  
 

Straße Am Alten Tagebau 3 

PLZ/Ort 06268 Steigra 

Ansprechpartner Frau Seifert 
 

 
Anlagendaten : 
 

Standort Steigra  
 

Straße Am Alten Tagebau 3 
 

PLZ/Ort 06268 Steigra  
 

Nr. gemäß 4.BImSchV bzw.  
Abwasseranlage nach § 60 
WHG 

8.11.2.3 i.V.m. Nr. 8.12.2 

Bezeichnung gemäß 4.BImSchV Anlagen zur sonstigen 
Behandlung, ausgenommen 
Anlagen, die durch die 
Nummern 8.1 bis 8.10 erfasst 
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werden, mit einer 
Durchsatzkapazität von nicht 
gefährlichen Abfällen, soweit 
diese für die Verbrennung oder 
Mitverbrennung vorbehandelt 
werden oder es sich um 
Schlacken oder Aschen handelt, 
von 50 Tonnen oder mehr je Tag 
in Verbindung mit Anlagen zur 
zeitweiligen Lagerung von 
Abfällen, auch soweit es sich 
um Schlämme handelt, 
ausgenommen die zeitweilige 
Lagerung bis Einsammeln auf 
dem Gelände der Entstehung 
der Abfälle und Anlagen, die 
durch Nummer 8.14 erfasst 
werden bei nicht gefährlichen 
Abfällen mit einer 
Gesamtlagerkapazität von 100 
Tonnen oder mehr.  
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Überwachung gemäß : 
 
§ 52a Abs.5 BImSchG § 22a Abs.5 DepVO § 9 Abs.5 IZÜV 

 
X 
 

 
 

 
 

 
Überwachungsanlass : 
 
Überwachungsprogramm Beschwerde Ereignis mit 

Umweltauswirkung 

 
X 

Erläuterung Erläuterung 

Nachkontrolle Verstoß gegen 
Vorschriften 

 

Erläuterung 

 
Erläuterung  

 
Überwachungsumfang : 
 
Gesamtanlage  

X 

Anlagenteile : Erläuterung 

Bemerkungen  
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Prüfthemen / Prüfgegenstand : 
 
Luftschadstoffe Lärm Abwasser Abfall 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Wassergefährdende 
Stoffe 

Boden Grundwasser Energieeffizienz 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Sonstiges Erläuterung 

 

 
Beteiligte Behörden und Sachverständige : 
 
Behörde : - Landesverwaltungsamt, obere 

Immissionsschutzbehörde 
 

Sachverständiger nach § 22VAwS :  
 
 

Messstelle nach § 26 BImSchG :  
 
 

Sonstige :  
 
 

 

 
  

Bemerkungen  
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Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der 
Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen 

 
 
Datum der Kontrolle 31.05.2017 

Anlagenbezeichnung Anlage zur sonstigen Behandlung 
und zeitweiligen Lagerung von 
nicht gefährlichen Abfällen 

Zulassungsbehörde Landesverwaltungsamt Sachsen-
Anhalt 

Prüfthema/Prüfgegenstand Luftschadstoffe, Lärm, Abfall 

 
    keine Mängel 

 
      Mängel   

 
Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und 
Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung 
 

Beschreibung des Mangels Veranlasste Maßnahme 

Lagerung von Abfallballen auf der 
Außenfläche 
 

Wiederherstellung des 
genehmigungskonformen 
Anlagenbetriebs durch Beräumung 
der Abfälle 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 


